
STATE AID

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty, concerning aid measure
C 19/2000 (ex NN 147/98) � Aid in favour of Technische Glaswerke Ilmenau GmbH � Germany

(2000/C 217/05)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 4 April 2000 reproduced in the authentic language on the pages following
this summary, the Commission notified the Federal Republic of Germany of its decision to initiate the
procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid measures.

Interested parties may submit their comments on the aid measures in respect of which the Commission is
initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following
letter, to:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 299 27 58.

These comments will be communicated to the Federal Republic of Germany. Confidential treatment of the
identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons
for the request.

SUMMARY

PROCEDURE

The German authorities notified the abovementioned aid to the
Commission pursuant to Article 88(3) of the EC Treaty by
letter dated 1 December 1998. The Commission requested
additional information from Germany by letters dated 23
December 1998 and 29 March 1999, which were answered
by letters dated 18 February 1999 and 31 May 1999. By
letters dated 15 September 1999, 4 October 1999 and 29
October 1999, the German authorities submitted further
information. As the notified aid measures had already been
paid out, the case was registered as non-notified aid,
NN 147/98.

DESCRIPTION

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (TGI) was set up on 20
July 1994 with the aim of setting over four of the twelve
production lines of the former Technische Glaswerke Ilmenau
GmbH (IGW), a company that its sole owner, the THA, decided
to liquidate in 1994. The sale of the four production lines was
done by means of two asset-deals. The first asset-deal was
concluded September 1994. The German authorities indicate
that such a transaction was covered by the THA-regime (1). The
THA approved the contract in December 1994. The purchase
price amounted to DEM 5 800 000, and was to be paid in
three deferred instalments, as follows:

� DEM 2 000 000 to be paid on 31 December 1997 and on
31 December 1998,

� DEM 1 800 000 to be paid on 31 December 1999.

In this context the German authorities granted
DEM 58 500 000. The second-asset deal concerned the
fourth production line. The German authorities state that this
deal was also covered by the THA-regime (2). The purchase
price amounted to DEM 50 000 and TGI received aid
measures amounting to 13 500 000.

According to the German authorities TGI ran into difficulties
because the start-up of the investment project had to be
postponed for half a year. Moreover TGI could not provide
in time sufficient evidence of its own financing for the
project and accordingly, the BvS did not grant restructuring
subsidies amounting to DEM 4 000 000. The whole project
was thus threatened and in 1997 the liquidity resources of
the company were almost exhausted.

Therefore, on 16 February 1998 the BvS, the Land Thüringen
and the private investor adopted a �concerted action� in order
to make possible the restructuring of the company. It was
agreed that the BvS would not claim DEM 4 000 000 of the
total purchase price and that the Land Thüringen would grant
a loan of DEM 2 000 000 to TGI through the Thüringische
Aufbaubank (TAB) under the aid scheme NN 74/95.
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(1) See Commission’s decisions NN 108/91, letter of 26 September
1991 (SG(91) D/17825) and in Case E 15/92, letter of 8
December 1992 (SG(92) D/17613).

(2) See Commission’s decision N 768/94, letter of 1 February 1995
(SG(95) D/1062).



The German government further indicates that TGI received
investment subsidies (Investitionszulage) amounting to
DEM 1 624 000 between 1996 and 1997.

TGI, based in Thüringen, is active in the field of technical
glassware, laboratory glass, glass for domestic use, tubes and
rods. In 1997 it had 226 employees and a turnover of
DEM 28 048 000. The German authorities argue that TGI is
a small or medium-sized enterprise. The Commission notes
that the same natural person, who is both main shareholder
and also managing director of TGI, is also the sole shareholder
of two more companies: Paul F. Schröder & Co. Technische
Glaswaren GmbH & Co. KG and Laborbedarf Stralsund
GmbH. These companies are in the common control of a
single shareholder and manager and operate in related
markets. Therefore, the Commission has reasons to believe
that the relevant undertaking may be larger than TGI.

ASSESSMENT

The Commission has to examine whether the measures granted
by the German authorities involve State aid in the sense of
Article 87(1) EC and, in an affirmative case, whether they
are compatible with the common market. The following
types of measures have to be examined:

� contributions of the THA/BvS in the context of the asset-
deals. These measures constitute existing aid and were
covered by the THA-regime (3),

� investment subsidies (Investitionszulagen and GA-Mittel).
These measures constitute existing aid and were covered
by the scheme No N 494/A/95, which has been authorisied
by the Commission,

� investment loans amounting to DEM 17 100 000 from the
Kreditanstalt für Wirtschaftswiederaufbau (KfW) in the
context of the first asset-deal. The Commission is not in
a position to assess whether the loans are effectively
covered by an aid scheme since the German authorities
have not identified the aid schemes in question,

� measures that the German authorities have notified indi-
vidually by letter dated 1 December 1998:

� the release from the obligation to pay DEM 4 000 000
of the sale price.

� loan amounting to DEM 2 000 000 of the Thüringische
Aufbaubank (TAB) granted on 30 November 1998
under aid scheme NN 74/95 (SG(96) D/1946).

These two measures fulfil the conditions to be considered
as State aid within the meaning of Article 87(1) EC and
therefore shall normally be incompatible with the common
market. In the case of TGI the Commission shall take into
account the derogation as foreseen in Article 87(3)(c) EC
which under certain conditions allows the Commission to
authorise the granting of rescue or restructuring to firms in

difficulty, in accordance with the Community guidelines on
State aid for rescue and restructuring of firms in difficulty
(Guidelines).

First of all, the Commission doubts whether TGI could be
considered as a company in difficulty. At the time of
granting the aid TGI did expect to incur a loss of
DEM 200 000 but this loss was to be compensated with
DEM 400 000 so that the expected year result was set at
DEM 200 000.

But even if TGI could be deemed to constitute a company in
difficulties, the Commission doubts as to whether all the
conditions for the authorisation of restructuring aid under
the guidelines would be met, for the following reasons:

� the plan relies on a private investor whose contribution is
not secured yet. Moreover, the plan shows investments
amounting to DEM 10 500 000 whereas the financial
resources are limited to DEM 10 200 000. Furthermore
the contribution of the German government is not
included in the plan,

� it should be noted that in the past the Commission received
complaints concerning the sale of translucent quartz tubing
by IGW. The Commission invites third parties to submit
detailed information about the market served by TGI,

� the Commission cannot exclude the possibility that the aid
may be used for other, more distortive purposes,

� there is no investor’s contribution to the restructuring plan.

In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No
659/1999, all unlawful aid can be subject to recovery from the
recipient.

TEXT OF LETTER

�I. VERFAHREN

Die Bundesregierung hat der Kommission das eingangs ge-
nannte Beihilfevorhaben gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
am 1. Dezember 1998 notifiziert (eingetragen am 4. Dezember
I998). Die Kommission forderte mit Schreiben vom 23. De-
zember 1998 und 29. März 1999 ergänzende Angaben an,
die mit Schreiben vom 18. Februar 1999 (eingetragen am 19.
Februar 1999) und 31. Mai 1999 (eingetragen am 1. Juni 1999)
übermittelt wurden. Weitere Informationen haben die deut-
schen Behörden mit Schreiben vom 15. September 1999 (ein-
getragen am 20. September 1999), 4. Oktober 1999 (einge-
tragen am 5. Oktober 1999) und 29. Oktober 1999 (einge-
tragen am 3. November 1999) mitgeteilt. Da die notifizierten
Beihilfen bereits ausgezahlt worden waren, wurde die Sache als
nicht angemeldete Beihilfe unter der Nr. NN 147/98 registriert.
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(3) See Commission’s decisions NN 108/91, letter of 26 September
1991 (SG(91) D/17825) and in case E 15/92, letter of 8 December
1992 (SG(92) D/17613).



II. BEIHILFEEMPF˜NGER UND BETROFFENE PRODUKTE

II.1 Beihilfeempfänger

Als Beihilfeempfänger geben die deutschen Behörden die Tech-
nische Glaswerke Ilmenau GmbH (in der Folge TGI) an. Das
Unternehmen mit Standort Thüringen ist in der Herstellung,
Verarbeitung und dem Vertrieb von technischem Glas, Labor-
glas, Hauswirtschaftsglas, Röhren und Stäben tätig. Im Jahr
1997 beschäftigte TGI 226 Mitarbeiter und erzielte einen Um-
satz von 28 048 000 DEM.

Die Kommission stellt fest, daß dieselbe natürliche Person,
nämlich Herr Karl-Albrecht Geiß, der als Hauptgesellschafter
und Geschäftsführer der TGI fungiert, auch alleiniger Gesell-
schafter und Geschäftsführer folgender Unternehmen ist:

� Paul F. Schröder & Co. Technische Glaswaren GmbH & Co.
KG (in der Folge PFS) in Ellerau bei Hamburg (74 Mitarbei-
ter, keine Angaben zum Umsatz) und

� Laborbedarf Stralsund GmbH (in der folge LS) in Güstrow,
Mecklenburg-Vorpommern (2 Mitarbeiter, keine Angaben
zum Umsatz).

Diese Unternehmen befinden sich zusammen mit TGI unter
Kontrolle eines einzigen Gesellschafters und Geschäftsführers
und betätigen sich auf verbundenen Märkten. Daher hat die
Kommission Grund zur Annahme, daß das relevante Unterneh-
men größer als TGI sein könnte. Der Kommission ist nicht
bekannt, ob Herr Geiß über Mehrheitsbeteiligungen an anderen
Unternehmen verfügt, was bedeuten würde, daß das relevante
Unternehmen sogar noch größer sein könnte als der Verbund
zwischen TGI, PFS und LS.

Die deutschen Behörden bringen vor, es handle sich um eigen-
ständige Unternehmen, von denen jedes einzelne die Voraus-
setzungen eines KMU erfülle. Es bestehe kein Unternehmens-
verbund zwischen ihnen, die Unternehmen seien rechtlich selb-
ständig, direkte oder indirekte Abhängigkeiten gäbe es nicht.
Außerdem laufe die Verwaltung der Unternehmen separat. Es
bestehe keine Kompatibilität der Produkte und die Unterneh-
men hätten eine unterschiedliche Sortimentsstruktur.

Der Standort von TGI befindet sich in Ilmenau, dem Bundes-
land Thüringen, das als regionales Fördergebiet gemäß Artikel
87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag eingestuft ist.

II.2 Betroffene Produkte

Die von TGI hergestellten Produkte fallen unter die Sparte Spe-
zialglas. Diese Branche, in der nur einige wenige Unternehmen
operieren, erreicht einen Anteil von ca. 6 % an der gesamten
Glasproduktion in der EU und umfaßt eine breite Palette un-
terschiedlicher Erzeugnisse.

Im wesentlichen lassen sich zwei Teilbereiche unterscheiden:

� Bildröhren für Fernseher und Monitore, die etwa 61 % der
gesamten Spezialglasproduktion ausmachen;

� Glasröhren, die etwa 20 % der gesamten Spezialglasproduk-
tion ausmachen.

TGI betätigt sich nicht in der Herstellung der ersten Produkt-
gruppe, sondern gehört zu den zehn Unternehmen in der EU,
die lichttechnisches Glas herstellen. Außerdem produziert TGI
Borosilikatglas, das hauptsächlich als Labor- und Hauswirt-
schaftsglas Verwendung findet.

Nach den vorliegenden Informationen (4) zählte der Spezialglas-
sektor 1997 zu den Wachstumsbranchen; gegenüber 1996 stieg
die Produktion um mehr als 5 % und dieser Trend dürfte an-
halten. Der Markt für lichttechnisches Glas verzeichnete 1997
einen Anstieg von rund 4 % und bietet weiterhin günstige Per-
spektiven.

Nach Angaben eines der größten Hersteller (Schott Glas) (5)
bestehen bei lichttechnischem Glas keine Überkapazitäten,
doch könnte es bei einigen Bildröhren- und Glaskeramikpro-
dukten, d. h. Produkten, mit deren Herstellung TGI nicht befaßt
ist, Probleme geben.

III. GRÜNDUNG VON TGI IM JAHR 1994, ENTWICKLUNG DES
UNTERNEHMENS UND RESTRUKTURIERUNG

III.1 Gründung von TGI

TGI ist am 20. Juli 1994 zum Zweck der Übernahme von vier
der zwölf Produktlinien der Ilmenauer Glaswerke GmbH (in der
Folge IGW) gegründet worden; die Treuhandanstalt (in der
Folge THA) (6) hatte 1994 entschieden, das Unternehmen zu
liquidieren. Der Verkauf von vier Produktionslinien (Wannen)
erfolgte im Rahmen zweier Asset-deals. Die acht verbleibenden
Produktionslinien wurden stillgelegt und demontiert.

III.1.1 Asset-deal I (Vertrag vom 26. September 1994)

Nach den vorgelegten Informationen wurde zwischen dem
neuen Investor und dem IGW-Liquidator am 26. September
1994 ein erster Asset-deal geschlossen (weitere Ergänzungen
wurden am 28. Oktober 1994 unterzeichnet). Wie die deut-
schen Behörden mitteilten, unterlag der Vertrag dem THA-Re-
gime (7) und betraf drei Produktionslinien. Zu jenem Zeitpunkt
sei noch nicht klar gewesen, ob eine vierte Produktionslinie
weitergeführt werden solle.

Die THA habe zwei potentielle Investoren kontaktiert und
schließlich festgestellt, daß PFS das günstigste Angebot einge-
reicht hatte.
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(4) Vgl. Panorama der EU-Industrie 1997, Band 1, Kapitel 9, S. 19,
sowie Bericht des Ständigen Ausschusses der europäischen Glas-
industrie (CPEV) aus dem Jahr 1998.

(5) Vgl. in Fußnote 1 erwähnter Bericht.
(6) Die Treuhandanstalt ist mit der Privatisierung volkseigenen Ver-

mögens betraut.
(7) Vgl. Entscheidungen der Kommission in den Beihilfesachen NN

108/91, Schreiben vom 26. September 1991 (SG(91) D/17825)
und E 15/92, Schreiben vom 8. Dezember 1992 (SG(92) D/17613).



Die THA genehmigte den Vertrag im Dezember 1994. Der
Kaufpreis betrug insgesamt 5 800 000 DEM und sollte in drei
Raten wie folgt gezahlt werden:

Höhe der Rate Datum der Zahlung

2 000 000 DEM 31. Dezember 1997

2 000 000 DEM 31. Dezember 1998

1 800 000 DEM 31. Dezember 1999

Die Kaufpreisforderung der THA bzw. ihrer Nachfolgerin
BvS (8) wurde gesichert durch eine Grundschuld der TGI zu-
gunsten der Verkäuferin über 4 000 000 DEM und eine Bank-
bürgschaft über 1 800 000 DEM, die ihrerseits durch Rück-
bürgschaften und Festgeldanlagen gesichert war.

In dem Kaufvertrag verpflichtete sich TGI

� zur Durchführung von Investitionen in Höhe von minde-
stens 25 000 000 DEM,

� zum Erhalt von 150 Arbeitsplätzen bis zum 31. Dezember
1999,

� zur Fortführung des Unternehmens für mindestens 10
Jahre,

� zur alleinigen Übernahme der Kosten für die Beseitigung
etwaiger auf dem Grundstück festgestellter Altlasten,

� zu einer Kapitalerhöhung von 50 000 auf 500 000 DEM.

Wie die deutschen Behörden erklärten, sollte der Käufer nach
dem Privatisierungskonzept ein gezeichnetes Kapital von
500 000 DEM zusichern. Bei Gründung der TGI im Juli 1994
zeichnete der Käufer ein Kapital von 50 000 DEM in der Hoff-
nung, es bei dem erwarteten Vertragsabschluß (Asset-deal I) auf
die erforderlichen 500 000 DEM erhöhen zu können. Doch bei
Unterzeichnung des Vertrags (28. September 1994) hatte eine
solche Kapitalaufstockung noch nicht stattgefunden. Ohne diese
vertraglich vereinbarte Kapitalerhöhung konnte die THA den
Vertrag nicht genehmigen. Schließlich wurde das Kapital von
TGI am 8. Dezember 1995 erhöht. Die deutschen Behörden
hatten den Vertrag bereits im Dezember 1994 genehmigt.

Im Rahmen dieses Asset-deals führten die deutschen Behörden
folgende Fördermaßnahmen durch:

Finanzmittelbedarf (in DEM)

Investitionen 25 000 000

Restrukturierung der Pilotanlage 16 500 000

Verluste (1994�1997) 17 000 000

Gesamt 58 500 000

Finanzmittelherkunft (in DEM)

Investitionskredite der KVW (9) 17 100 000

Investitionszuschüsse (GA-Mittel) (10) 6 750 000

lnvestitionszulagen (11) 1 150 000

BvS-Zuschüsse 16 500 000

THA/BvS-Zuschüsse für Verlustausgleich 17 000 000

Gesamt 58 500 000

III.1.2 Asset-deal II (Vertrag vom 11. Dezember 1995)

Der Asset-deal II betraf eine vierte Produktionslinie. Nach An-
gaben der Bundesregierung unterlag dieser Vertrag ebenfalls
dem THA-Regime (12).

Die THA nahm mit zwei potentiellen Investoren Verbindung
auf, um die vierte Produktionslinie von IGW (Glasrohre) zu
veräußern. Allerdings kam kein Vertrag zustande. Nach dem
Scheitern der Verhandlungen kontaktierte die Treuhandanstalt
die TGI, die schließlich die vierte Produktionslinie aufkaufte.

Der Kaufpreis betrug 50 000 DEM. TGI übernahm am 1. De-
zember 1995 die vierte Produktionslinie mit insgesamt 40 Be-
schäftigten. In dem zweiten Vertrag verpflichtete sich TGI

� zur Verlagerung der vierten Produktionslinie in das beste-
hende Werk, wo die drei anderen Produktionslinien bereits
in Betrieb waren,

� zur Durchführung von Investitionen in Höhe von
6 000 000 DEM bis zum 31. Dezember 1999,

� zum Erhalt von 60 Arbeitsplätzen bis zum 30. Juni 2000.

Im Rahmen des Asset-deals II führten die deutschen Behörden
folgende Maßnahmen durch:

Finanzmittelbedarf (in DEM)

Investitionssumme 7 000 000

Restrukturierung 4 000 000

Verluste 1 500 000

Instandsetzung 1 000 000

Gesamt 13 500 000
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(8) Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben.

(9) Kreditanstalt für Wirtschaftswiederaufbau.
(10) Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur, 23. Rahmenplan, den die Kommission genehmigte.
Maßnahmen aufgrund dieser Vorschriften gelten als regionale In-
vestitionsbeihilfen nach Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag und wur-
den aufgrund der Ausnahmebestimmung des Artikels 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag genehmigt (siehe N 464/93, N 157/94,
N 531/95, N 186/96).

(11) lnvestitionszulagengesetz. Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes
gelten als regionale Investitionsbeihilfen nach Artikel 87 Absatz 1
EG-Vertrag und wurden aufgrund der Ausnahmebestimmung des
Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag genehmigt.

(12) Vgl. Kommissionsentscheidung Nr. N 768/94, Schreiben vom
1. Februar 1995 (SG(95) D/1062).



Finanzmittelherkunft (in DEM)

Investitionszulagen 425 000

Darlehen aus dem Konsolidierungsfond 2 000 000

Sonstige Fremd- und Eigenmittel 4 575 000

Restrukturierungszuschuß der BvS 4 000 000

Verlustausgleich der BvS 1 500 000

BvS 1 000 000

Gesamt 13 500 000

III.2 Entwicklung der TGI und Darstellung der Schwierig-
keiten

In den Jahren 1994�1997 hat TGI die Umsätze wie folgt
gesteigert:

Jahr Umsatz

1994 2 854 000

1995 15 624 000

1996 21 856 000

1997 28 048 000

Nach Auffassung der Bundesregierung sind die Schwierigkeiten
auf den um ein halbes Jahr verzögerten Investitionsbeginn zu-
rückzuführen. Da die THA den ersten Vertrag erst im Dezem-
ber 1994 genehmigte, konnte mit den Investitionen erst im
April 1995 begonnen werden, während das Unternehmen
von einem Investitionsbeginn im vierten Quartal 1994 aus-
gegangen war. Dies hatte zur Folge, daß sich die weiteren
Investitionen verzögerten und das neue Werk erst am 11. Ok-
tober 1996 in Betrieb genommen werden konnte.

Außerdem konnte TGI nicht rechtzeitig den im Asset-deal II
verlangten Finanzierungsnachweis vorlegen. Dies wiederum
hatte zur Folge, daß der im Vertrag II zugesagte Restrukturie-
rungszuschuß in Höhe von 4 000 000 DEM durch die BvS
nicht erbracht werden konnte. Damit drohte das gesamte Un-
ternehmenskonzept zu scheitern und nach Angaben der deut-
schen Behörden waren die Liquiditäten des Unternehmens
1997 nahezu erschöpft.

III.3 Umstrukturierungsplan und durchgeführte Maßnah-
men

Um die Umstrukturierung des Unternehmens zu ermöglichen,
mußte TGI die entstandenen Liquiditätsprobleme lösen und
Kapital und Rücklagen bilden. Hierzu haben die BvS, der Frei-
staat Thüringen und der private Investor am 16. Februar 1998
eine konzertierte Aktion beschlossen.

Im Rahmen dieser konzertierten Aktion verzichtete die BvS auf
4 000 000 DEM der Kaufpreisforderung von insgesamt
5 850 000 DEM (Asset-deal I und Asset-deal II).

Außerdem wurde der Erhalt der vierten Produktionslinie für
günstiger gehalten als die ursprünglich vorgesehene Umsetzung
an einen anderen Standort, da für diese Linie bereits
2 200 000 DEM aufgewendet worden waren. Daher wurde
der ursprünglich vorgesehene Restrukturierungszuschuß in
Höhe von 4 000 000 DEM zum Zweck der Rekonstruktion
der vierten Produktionslinie ausgereicht.

Desweiteren stimmte die BvS der Umwandlung einer Bürg-
schaft in Höhe von 1 800 000 DEM aus Vertrag I in eine erst-
rangige Grundschuld zu, um die Liquidität des Unternehmens
zu verbessern. Im Hinblick auf die Konsolidierung des Unter-
nehmens nahm TGI zudem Verhandlungen mit potentiellen
Investoren auf.

Ferner gewährte der Freistaat Thüringen am 30. November
1998 TGI ein Darlehen der Thüringer Aufbaubank (TAB) in
Höhe von 2 000 000 DEM. Die entsprechenden Mittel stamm-
ten aus dem Konsolidierungsfonds. Den Ausführungen der
deutschen Behörden zufolge wurde das Darlehen auf Grundlage
der Beihilferegelung NN 74/95 gewährt, die von der Kommis-
sion 1996 genehmigt worden war, um thüringische Unterneh-
men, die sich in Schwierigkeiten befinden, zu unterstützen.
Nach dieser Regelung sind die deutschen Behörden verpflichtet,
der Kommission alle Beihilfemaßnahmen, die zugunsten eines
großen Unternehmens durchgeführt werden sowie jede wieder-
holte Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe, die ein und
demselben Unternehmen nach der Privatisierung gewährt wird,
einzeln zu notifizieren, wenn der Beihilfebetrag 1 000 000 EUR
übersteigt.

Wie die Bundesregierung weiter mitteilt, hat das Unternehmen
in den Jahren 1996 und 1997 Investitionszulagen in Höhe von
876 000 DEM bzw. 748 000 DEM erhalten.

Der 1998 beschlossene Umstruktierungsplan weist folgende
Merkmale auf:

Finanzbedarf (in DEM) 1998�2000

Investitionen (vierte Produktionslinie) 6 000 000

Vorhaben zur Steigerung der Produktivität 1 500 000

Generalüberholung 3 000 000

Gesamt 10 500 000

Finanzmittelherkunft (in DEM) 1998�2000

Eigenmittel 3 875 000

Sonstige Fremdmittel 3 850 000

Investitionszulagen 475 000

Darlehen aus dem Konsolidierungsfonds 2 000 000

Gesamt 10 200 000

Nach der vorläufigen Gewinn-Verlustrechnung ewartete TGI
1999 ein positives Geschäftsergebnis. Diese Erwartung erfüllte
sich nicht. Aufschluß über die Entwicklung gibt die nachste-
hende Übersicht:
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Jahr Ergebnis (1 000 DEM)

1997 (5 224)

1998 (1 006)

1999 (1 995)

2000 (Prognose) 2 900

Nach Angaben der Bundesregierung verfügt TGI über folgende
Kapazitäten:

Produktionsanlagen Produktionskapazität
(in Tonnen und Jahr)

Wanne 1 300

Wanne 2 1 200

Wanne 3 3 750

Wanne 4 4 000

Wie die Bundesregierung mitteilt, ist bei der TGI eine weitere
Erhöhung bzw. ein weiterer Abbau von Kapazitäten nicht ge-
plant.

IV. WÜRDIGUNG

Die Kommission hat zu prüfen, ob die von Deutschland durch-
geführten Maßnahmen eine staatliche Beihilfe im Sinne des
Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag beinhalten.

Finanzmaßnahmen zugunsten eines Unternehmens, das sich in
Schwierigkeiten befindet und in dem genannten Sektor tätig ist,
können den Wettbewerb verfälschen und den Handel zwischen
den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Um die verschiedenen Beihilfemaßnahmen beurteilen zu kön-
nen, muß die Kommission zunächst feststellen, ob diese Maß-
nahmen unter eine genehmigte Beihilferegelung fallen.

Wie im folgenden näher ausgeführt, bestehen auch Zweifel an
der Identität und der Größe des begünstigten Unternehmens.

IV.1 Identität und Größe des begünstigten Unternehmens

Wie in Ziffer II (Beihilfeempfänger) erläutert, gehen die deut-
schen Behörden davon aus, daß es sich bei dem Beihilfeemp-
fänger (relevantes Unternehmen) um TGI handelt und dieses
Unternehmen als KMU im Sinne des Gemeinschaftsrahmens
für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (13)
(ÐGemeinschaftsrahmen�) einzustufen ist.

Ausgehend von den deutschen Angaben zur Größe des rele-
vanten Unternehmens und auf Grundlage der übermittelten
Informationen hat es den Anschein, daß dieses Unternehmen
� sofern es sich dabei um den Herrn Geiß unterstehenden

Unternehmensverbund handelt � mehr als 250 Personen be-
schäftigt und daher nicht mehr als KMU gelten kann. Darüber
hinaus liegen der Kommission keine näheren Angaben zu dem
Umsatz oder den Vermögenswerten des Unternehmensver-
bunds vor. Da die Kommission nicht hinreichend darüber in-
formiert ist, welche Beziehungen zwischen den von Herrn Geiß
kontrollierten Unternehmen und anderen Unternehmen beste-
hen, kann sie nicht beurteilen, ob das Unabhängigkeitskrite-
rium erfüllt ist. In dem Gemeinschaftsrahmen heißt es dazu:
ÐUm nur die Unternehmen, die tatsächlich unabhängige KMU
sind, zu berücksichtigen, sind Rechtskonstruktionen von KMU
auszuschließen, die eine Wirtschaftsgruppe bilden, deren
Marktmacht größer ist als diejenige eines KMU� (14).

Um solche Rechtskonstruktionen auszuschließen, müssen die
dem Gemeinschaftsrahmen zugrundeliegenden Prinzipien erfor-
derlichenfalls auf derartige Zusammenschlüsse ausgedehnt wer-
den, damit als KMU konstruierte Rechtssubjekte, die eine Wirt-
schaftsgruppe bilden, deren tatsächliche Marktmacht größer ist
als diejenige eines KMU, nicht in den Genuß von Fördermaß-
nahmen kommen, die in der Regel nur KMU offenstehen.

IV.2 Maßnahmen, die nach deutscher Auffassung durch
eine bestehende Beihilferegelung abgedeckt sind

IV.2.1 Beiträge der THA/BvS im Rahmen der Asset-deals
(Verträge vom 28. September 1994 und 11. Dezember
1995)

Nach dem geltenden THA-Regime (15) ist die Veräußerung eines
Unternehmens der Kommission zu notifizieren, wenn dieses
Unternehmen bei einer offenen, uneingeschränkten Ausschrei-
bung nicht an den Meistbietenden veräußert wird und wenn
das Unternehmen mehr als 1 000 Beschäftigte (zweites THA-
Regime) bzw. 250 Beschäftigte (drittes THA-Regime) hat. Als
die beiden Verträge geschlossen wurden, beschäftigte TGI nur
160 bzw. 40 Mitarbeiter. Folglich wurden die in den einschlä-
gigen Regelungen festgelegten Schwellenwerte nicht überschrit-
ten und die mit der Privatisierung verbundenen Beihilfemaß-
nahmen genehmigt, ohne daß sie der Kommission einzeln no-
tifiziert worden sind. Die Kommission schließt daraus, daß
diese Maßnahmen eine bestehende Beihilfe darstellen.

IV.2.2 Investitionszulagen und GA-Mittel im Rahmen der
Asset-deals (Verträge vom 28. September 1994 und
11. Dezember 1995)

Den deutschen Angaben zufolge wurden TGI auf Grundlage
einer von der Kommission genehmigten Regelung (Beihilfesa-
che N 494/A/95) Investitionszulagen in Höhe von
1 575 000 DEM gewährt. Anhand der vorliegenden Angaben
geht die Kommission davon aus, daß diese Zuwendungen
durch eine solche Regelung abgedeckt und somit als bestehende
Beihilfe zu betrachten sind.
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(13) Vgl. ABI. C 213 vom 19.8.1996, S. 4.

(14) Vgl. Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und
mittlere Unternehmen, Ziffer 3.2.

(15) Vgl. Kommissionsentscheidung in den Beihilfesachen NN 108/91,
Schreiben vom 26. September 1991 (SG(91) D/17825), E 15/92,
Schreiben vom 8. Dezember 1992 (SG(92) D/17613) und N 768/94,
Schreiben vom 1. Februar 1995 (SG(95) D/1062).



Im Zusammenhang mit den Zuschüssen aus GA-Mitteln weist
die Bundesregierung darauf hin, daß GA-Mittel (Gemeinschafts-
aufgabe zur Förderung der Investitionen � Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur, 23. Rahmenplan) als regionale
Investitionsbeihilfen gelten und von der Kommission in der
Beihilfesache N 157/94 genehmigt wurden. Auf Grundlage die-
ser Informationen geht die Kommission davon aus, daß der
betreffende Betrag ebenfalls als bestehende Beihilfe anzusehen
ist.

IV.2.3 Investitionskredite der Kreditanstalt für Wirtschafts-
wiederaufbau (KVW) im Rahmen des Asset-deals I
(Vertrag vom 28. September 1994)

Nach den Angaben der deutschen Behörden hat TGI drei In-
vestitionskredite der KfW in Höhe von insgesamt
17 100 000 DEM erhalten. Nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs (Rechtssache C-47/91, Italien/Kommission (16) und
Rechtssache C-278/95, Siemens SA/Kommission (17)) kann die
Kommission, wenn sie es mit einer individuellen Beihilfe zu tun
hat, von der behauptet wird, sie sei aufgrund einer zuvor ge-
nehmigten Regelung gewährt worden, diese Gewährung nicht
ohne weiteres unmittelbar am Vertrag messen. Sie darf zu-
nächst � bevor sie ein Verfahren eröffnet � nur prüfen, ob
die Beihilfe durch die allgemeine Regelung gedeckt ist und die
in der Entscheidung über die Genehmigung dieser Regelung
gestellten Bedingungen erfüllt. Hat die Kommission Bedenken
hinsichtlich der Vereinbarkeit einer individuellen Beihilfe mit
ihrer Entscheidung über die Genehmigung der allgemeinen Re-
gelung, muß sie den betreffenden Mitgliedstaat aufforden, ihr
innerhalb einer bestimmten Frist alle Unterlagen, Informationen
und Angaben zu übermitteln, die erforderlich sind, um die
Vereinbarkeit der strittigen Beihilfe mit ihrer Genehmigungs-
entscheidung beurteilen zu können. Gelangt die Kommission
nach dieser Prüfung zu dem Schluß, daß die Beihilfe nicht
von der Genehmigungsentscheidung erfaßt ist, ist die Beihilfe
als neue Beihilfe anzusehen und als solche zu behandeln.

Zwar wurden einige Einzelheiten zu diesen Krediten mitgeteilt,
doch ist die Kommission weder über den Zeitpunkt der Aus-
reichung dieser Kredite noch über von dem Unternehmen be-
reitgestellte Garantien und Sicherheiten informiert worden.
Desweiteren heißt es, diese Kredite seien im Rahmen geneh-
migter Beihilferegelungen gewährt worden. Allerdings haben
die deutschen Behörden keine Angaben zu diesen Regelungen
gemacht. Daher kann die Kommission nicht beurteilen, ob die
Kredite effektiv durch eine bereits genehmigte Beihilferegelung
abgedeckt sind.

Die Kommission hält es daher in Übereinstimmung mit dem
oben erwähnten Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache
C-47/91, Italien/Kommission, für angezeigt, die deutsche Regie-
rung formell anzufordern, ihr binnen einem Monat alle Unter-
lagen, Informationen und Angaben zu übermitteln, die erfor-
derlich sind, um festzustellen, ob die drei Darlehen effektiv
durch eine bereits genehmigte Beihilferegelung abgedeckt sind.

IV.2.4 Investitionszulagen außerhalb der Asset-deals und des
Umstrukturierungplans

Die deutschen Behörden geben an, daß TGI Investitionszulagen
in Höhe von 876 000 DEM im Jahr 1996 und 748 000 DEM

im Jahr 1997 erhalten hat. Die betreffende Regelung sei von
der Kommission genehmigt worden (Beihilfesache N
494/A/95). Auf Grundlage der übermittelten Informationen
geht die Kommission davon aus, daß diese Zuwendungen
durch eine solche Regelung abgedeckt und daher als bestehende
Beihilfe zu betrachten sind.

IV.3 Einzeln notifizierte Maßnahmen

IV.3.1 Verzicht auf eine Kaufpreisforderung in Höhe von
4 000 000 DEM

Die Kommission ist der Auffassung, daß diese Maßnahme aus
folgenden Gründen als staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels
87 Absatz 1 EG-Vertrag anzusehen ist:

Indem der Investor nicht den vereinbarten Kaufpreis zahlen
muß, wird er von Kosten entbunden, die er andernfalls zu
tragen hätte. Ein solches Vorgehen schließt den Transfer staat-
licher Mittel ein, da der Staat weniger erhält, als in den Asset-
deals vorgesehen. Da TGI in einem Sektor tätig ist, in dem auch
andere Wettbewerber agieren und ein Handel zwischen den
Mitgliedstaaten stattfindet, kann die Beihilfe die Handelsbedin-
gungen beeinträchtigen und den Wettbewerb verfälschen.

Da der Verzicht auf eine Kaufpreisforderung von
4 000 000 DEM vom 16. Februar 1998 datiert, ist dieser Betrag
als neue Beihilfe anzusehen, die unter Mißachtung der Notifi-
zierungspflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag durch-
geführt wurde.

In dem Schreiben vom 29. Oktober 1999 führte die Bundes-
regierung aus, sie hätte auf diese Weise wie ein privatwirt-
schaftlicher Marktteilnehmer gehandelt und versucht, die volle
Zahlung des Kaufpreises sicherzustellen. Sollte von der TGI, die
sich in einer sehr schwierigen Finanzlage befinde, die sofortige
Zahlung des Kaufpreises verlangt werden, würde das Unterneh-
men � so die Argumentation der Bundesregierung � in Li-
quidation gehen und die Regierung könnte weder den vollen
Preis noch die bereits gewährten Beihilfebeträge einfordern.

Die Kommission kann diesem Vorbringen nicht stattgeben. Die
Zahlung des Kaufpreises war von Anfang an eine Vorbedin-
gung für das gesamte Projekt. Die Tatsache, daß ein neuer
Investor nicht in der Lage ist, den Kaufpreis zu bezahlen, zeigt
lediglich, daß ein solcher Verkauf hätte niemals stattfinden dür-
fen. Ein privater Operator hätte unter solchen Bedingungen
keinesfalls akzeptiert zu verkaufen.

IV.3.2 Darlehen der Thüringer Aufbaubank (TAB) in Höhe
von 2 000 000 DEM aus dem Konsolidierungsfonds
vom 30. November 1998

Den Angaben der deutschen Behörden zufolge wurde das Dar-
lehen im Rahmen der Beihilferegelung NN 74/95 (SG(96)
D/1946) zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten aus-
gereicht. Danach sind die deutschen Behörden verpflichtet, der
Kommission jede Beihilfemaßnahme zugunsten eines großen
Unternehmens sowie jede wiederholte Rettungs- und Umstruk-
turierungsbeihilfe, die ein und demselben Unternehmen nach
der Privatisierung gewährt wird, einzeln zu notifizieren, wenn
der Beihilfebetrag 1 000 000 EUR überschreitet.
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Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs (Rechtssache
C-47/91, Italien/Kommission (18), und Rechtssache C-278/95,
Siemens SA/Kommission (19)) kann die Kommission, wenn sie
es mit einer individuellen Beihilfe zu tun hat, von der behaup-
tet wird, sie sei aufgrund einer zuvor genehmigten Regelung
gewährt worden, diese Gewährung nicht ohne weiteres unmit-
telbar am Vertrag messen. Sie darf zunächst � bevor sie ein
Verfahren eröffnet � nur prüfen, ob die Beihilfe durch die
allgemeine Regelung gedeckt ist und die in der Entscheidung
über die Genehmigung dieser Regelung gestellten Bedingungen
erfüllt. Hat die Kommission Bedenken hinsichtlich der Verein-
barkeit einer individuellen Beihilfe mit ihrer Entscheidung über
die Genehmigung der allgemeinen Regelung, muß sie den be-
treffenden Mitgliedstaat aufforden, ihr innerhalb einer bestimm-
ten Frist alle Unterlagen, Informationen und Angaben zu über-
mitteln, die erforderlich sind, um die Vereinbarkeit der stritti-
gen Beihilfe mit ihrer Genehmigungsentscheidung beurteilen zu
können. Gelangt die Kommission nach dieser Prüfung zu dem
Schluß, daß die Beihilfe nicht von der Genehmigungsentschei-
dung erfaßt ist, ist die Beihilfe als neue Beihilfe anzusehen und
als solche zu behandeln.

Da die Kommission zweifle, ob TGI in Schwierigkeiten war als
sie das Darlehen in Höhe von 2 000 000 DEM bekommen hat,
und hält es daher in Übereinstimmung mit dem oben erwähn-
ten Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-47/91, Italien/
Kommission, für angezeigt, die deutsche Regierung formell an-
zufordern, ihr binnen einem Monat alle Unterlagen, Informa-
tionen und Angaben zu übermitteln, die erforderlich sind, um
festzustellen, ob das Darlehen in Höhe von 2 000 000 DEM der
TAB effektiv durch die Beihilferegelung NN 74/95 (SG (96)
D/1946) abgedeckt ist.

IV.4 Vereinbarkeit der Beihilfe

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind Beihilfen, welche
die aufgeführten Kriterien erfüllen, grundsätzlich mit dem Ge-
meinsamen Markt unvereinbar.

Im vorliegenden Fall gelangen die Ausnahmebestimmungen des
Artikels 87 Absatz 2 EG-Vertrag nicht zur Anwendung, da die
Beihilfen nicht die in diesem Absatz festgelegten Ziele verfol-
gen. Auch haben sich die deutschen Behörden nicht auf diese
Ausnahmebestimmungen berufen.

In Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag wird aufgelistet, welche
Arten von Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
angesehen werden können. Die Vereinbarkeit muß unter Be-
zugnahme auf die Gemeinschaft als Ganzes und nicht unter
Bezugnahme auf einen Mitgliedstaat oder eine Region ermittelt
werden.

Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes zu gewährleisten und unter Berücksichtigung der unter
Artikel 3 Buchstabe d) EG-Vertrag festgelegten Grundsätze,
müssen die Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz
3 EG-Vertrag bei der Prüfung einer Beihilferegelung oder einer
bestimmten Beihilfemaßnahme strikt angewandt werden. Ins-
besondere dürfen die Ausnahmebestimmungen nur in An-
spruch genommen werden, wenn die Marktkräfte allein nach-
weislich nicht ausreichen, um den Beihilfeempfänger zu ver-
anlassen, so zu handeln, daß eines der in den Ausnahmebestim-
mungen genannten Ziele erreicht wird.

Zu den Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 3
Buchstaben b) und d) EG-Vertrag ist festzustellen, daß die frag-
liche Beihilfe weder zur Förderung wichtiger Vorhaben von
gemeinsamem europäischen Interesse oder zur Behebung einer
beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben der Bundesrepublik
Deutschland beiträgt noch auf die Förderung der Kultur und
die Erhaltung des kulturellen Erbes abzielt.

Im Falle von TGI muß die Kommission die Ausnahmebestim-
mung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag be-
rücksichtigen, da das Hauptziel der Beihilfe nicht die regionale
Entwicklung, sondern die Wiederherstellung der langfristigen
Lebensfähigkeit eines Unternehmens in Schwierigkeiten ist.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Kommission nach
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag die Gewährung
von Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen an Unterneh-
men in Schwierigkeiten genehmigen, wenn die bei Gewährung
der Beihilfe geltenden Leitlinien für die Beurteilung staatlicher
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen
in Schwierigkeiten (ÐLeitlinien�) eingehalten werden (20).

Gemäß Absatz 2.1 der Leitlinien ist die finanzielle Schwäche
eines Unternehmens, dem der Staat bei der Umstrukturierung
hilft, üblicherweise auf eine unzureichende Leistungsfähigkeit
in der Vergangenheit und ungünstige Zukunftsaussichten zu-
rückzuführen. Zu den typischen Symptomen einer solchen Si-
tuation gehören eine rückläufige Rentabilität oder zunehmende
Verluste, sinkende Umsätze, wachsende Lager, Überkapazitäten,
verminderter cash flow, zunehmende Verschuldung und Zins-
belastung sowie ein niedriger Nettobuchwert. In akuten Fällen
ist das Unternehmen bereits zahlungsunfähig oder hat Konkurs
angemeldet.

Anhand der übermittelten Informationen kann die Kommission
aus folgenden Gründen nicht zu dem Schluß kommen, daß es
sich bei TGI um ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne
der genannten Leitlinien handelt:

Den deutschen Ausführungen zufolge geriet TGI in Schwierig-
keiten, weil sich der Investitionsbeginn um ein halbes Jahr
verzögerte. Da die THA den ersten Vertrag erst im Dezember
1994 genehmigte, konnte mit den baulichen Investitionen erst
im April 1995 begonnen werden, während das Unternehmen
von einem Investitionsbeginn im vierten Quartal 1994 aus-
gegangen war.

Außerdem sah der Privatisierungsvertrag vor, daß der Käufer
ein Stammkapital von 500 000 DEM aufbringt. Bei Gründung
der TGI im Juli 1994 brachte der Käufer 50 000 DEM ein, in
der Hoffnung, dieses Kapital bis zum Abschluß des sogenann-
ten Asset-deals I auf die erforderlichen 500 000 DEM erhöhen
zu können. Bei Unterzeichnung des Vertrags am 28. September
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(18) (1994), I-4635.
(19) (1997), I-2507.

(20) ABI. C 368 vom 23.12.1994, S. 12. Ziffer 7.5 der neuen Leitlinien
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten (Ðneue Leitlinien�), die am 9. Ok-
tober 1999 in Kraft getreten sind, stellt fest, daß alle Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen, die ohne Genehmigung der Kommis-
sion und somit in Widerspruch zu Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
gewährt werden, wird die Kommission wie folgt auf ihre Verein-
barkeit mit dem Gemeinsamen Markt hin prüfen:
� auf Grundlage der vorliegenden Leitlinien, wenn die Beihilfe

oder ein Teil der Beihilfe nach Veröffentlichung der Leitlinien
im Amsblatt der Europäischen Gemeinschaften gewährt worden ist,

� in allen anderen Fällen auf Grundlage der Leitlinien, die zum
Zeitpunkt der Beihilfegewährung galten.



1994 fand jedoch keine Kapitalaufstockung statt, da der neue
Investor nicht in der Lage war, die Mittel aufzubringen. Das
Stammkapital von TGI wurde erst am 8. Dezember 1995 er-
höht, d. h. mehr als ein Jahr nach Unterzeichnung des Vertrags.

Dies führte dazu, daß sich die übrigen Investitionen aufgrund
technischer Schwierigkeiten verzögert haben. Das neue Werk
konnte erst am 11. Oktober 1996 in Betrieb genommen wer-
den.

Desweiteren konnte TGI die von der BvS verlangten Finanz-
mittel, damit der zweite Vertrag (Asset-deal II) genehmigt wer-
den konnte, nicht aufbringen. Folglich hat die BvS die im
zweiten Vertrag vorgesehenen Restrukturierungszuschüsse in
Höhe von 4 000 000 DEM nicht ausgezahlt.

Wie die Bundesregierung bestätigt, drohte das gesamte Konzept
zu scheitern und 1997 waren die Liquiditätsressourcen des
Unternehmens nahezu erschöpft.

Den Angaben der Bundesregierung zufolge rechnete TGI bei
Gewährung der Beihilfe mit einem Verlust von 200 000 DEM,
doch wurde dieser Verlust mit 400 000 DEM ausgeglichen, so
daß das erwartete Jahresergebnis mit 200 000 DEM beziffert
wurde. Daher bezweifelt die Kommission, daß TGI bei Durch-
führung der Beihilfemaßnahmen als Unternehmen in Schwie-
rigkeiten angesehen werden konnte. Folglich kommt TGI für
Umstrukturierungsbeihilfen nach Maßgabe der Leitlinien nicht
in Betracht.

Selbst wenn TGI als Unternehmen in Schwierigkeiten einzustu-
fen wäre, hat die Kommission aus folgenden Gründen Zweifel,
ob alle Voraussetzungen für die Genehmigung einer Umstruk-
turierungsbeihilfe nach Maßgabe der Leitlinien erfüllt waren:

Wiederherstellung der Rentabilität

Die Gewährung von Umstrukturierungsbeihilfen setzt voraus,
daß ein tragfähiger, kohärenter und umfassender Umstrukturie-
rungsplan vorliegt, der die langfristige Rentabilität und Lebens-
fähigkeit des Unternehmens innerhalb eines angemessenen
Zeitraums wiederherstellt. Dabei ist der genaue Zeitraum des
Umstrukturierungsplans zu berücksichtigen.

Die deutschen Behörden haben einen detaillierten Plan vor-
gelegt, einschließlich einer Prognose der Umsätze und Ergeb-
nisse des Unternehmens für die Jahre 1998 bis 2007. Danach
soll die Rentabilität des Unternehmens bis 1999 wiederher-
gestellt sein.

Allerdings geht der Plan davon aus, daß ein privater Investor
einen Betrag von 3 850 000 DEM, d. h. einen erheblichen Teil
der gesamten Restrukturierungskosten von 10 500 000 DEM
aufbringt. Wie die Bundesregierung ausführt, hängt der Beitrag
dieses privaten Investors von einer positiven Entscheidung der
Kommission über die Vereinbarkeit der Beihilfe ab. Die deut-
schen Behörden haben keinen Nachweis erbracht, daß der pri-
vate Investor die unwiderufliche Absicht hat, in TGI zu inve-
stieren.

Darüber hinaus weist der Plan Investitionen in Höhe von
10 500 000 DEM aus, während die Finanzmittel auf
10 200 000 DEM begrenzt sind, so daß sich eine Finanzie-
rungslücke von 300 000 DEM ergibt.

Außerdem hängt die erfolgreiche Durchführung des Plans von
einem staatlichen Beitrag ab (dem Kaufpreisverzicht von
4 000 000 DEM), der nicht in den Umstrukturierungsplan ein-
bezogen wird.

Wettbewerbsverfälschungen

Bei Umstrukturierungsbeihilfen müssen Maßnahmen vorgese-
hen werden, um nachteilige Auswirkungen auf Wettbewerber
nach Möglichkeit auszugleichen; andernfalls würden die Beihil-
fen dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufen und könnten
nicht gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag frei-
gestellt werden.

Falls eine objektive Beurteilung der Nachfrage um Angebots-
bedingungen zeigt, daß strukturelle Überkapazitäten auf dem
relevanten EU-Markt bestehen, auf dem der Beihilfeempfänger
tätig ist, muß der Umstrukturierungsplan einen im Verhältnis
zur Beihilfe stehenden Betrag zur Umstrukturierung des betref-
fenden Wirtschaftszweigs durch eine endgültige Reduzierung
oder Stillegung von Kapazitäten leisten.

Nach den vorliegenden Informationen bestehen auf dem rele-
vanten Markt keine Überkapazitäten. Allerdings ist zu bemer-
ken, daß bei der Kommission in der Vergangenheit Beschwer-
den über den Verkauf durchscheinender Quarzröhren durch
IGW eingegangen sind; danach sollen staatliche Bürgschaften
und Darlehen dem Unternehmen ermöglicht haben, diese Pro-
dukte unter Marktpreis zu verkaufen. Die Kommission fordert
beteiligte Dritte auf, genauere Angaben zu dem von TGI belie-
ferten Markt zu übermitteln.

Nach den Leitlinien ist sicherzustellen, daß die Beihilfe aus-
schließlich zur Wiederherstellung der Rentabilität verwendet
und dem Beihilfempfänger nicht ermöglicht wird, während
der Durchführung des Umstrukturierungsplans seine Produkti-
onskapazitäten auszuweiten, es sei denn in dem für die Wieder-
herstellung der Rentabilität notwendigen Ausmaß ohne unge-
bührliche Wettbewerbsverfälschung.

Verhältnis zu den Kosten und Nutzen der Umstrukturierung

Im Jahr 1998 verzeichnete TGI einen Betriebsverlust in Höhe
von 200 000 DEM, den die BvS mit Verlustausgleichszahlungen
von 400 000 DEM überkompensiert hat. Folglich wies TGI
1998 ein Jahresergebnis von 200 000 DEM aus. Für das Jahr
1999 erwartet das Unternehmen einen Gewinn von
1 275 000 DEM. Für die Jahre 2000 und 2001 wird mit einem
Gewinn von 2 900 000 DEM bzw. 3 400 000 DEM gerechnet.

Wie bereits erläutert (vgl. Wiederherstellung der Rentabilität),
berücksichtigt der Sanierungsplan nicht den Verzicht der BvS
auf 4 000 000 DEM des Kaufpreises. Daher ist schwer abzu-
schätzen, ob die Beihilfe ausschließlich zur Wiederherstellung
der Rentabilität des Unternehmens verwendet wird. Folglich
kann die Kommission nicht ausschließen, daß die Beihilfe mög-
licherweise für andere, wettbewerbsverzerrende Zwecke ver-
wendet wird.

Umfang und Intensität der Beihilfe müssen sich auf das für die
Umstrukturierung notwendige Mindestmaß beschränken und in
einem Verhältnis zu dem aus Gemeinschaftssicht erwarteten
Nutzen stehen. Deshalb wird von dem Investor ein erheblicher
Beitrag zum Umstrukturierungsplan aus eigenen Mitteln ver-
langt. Außerdem muß die Beihilfe in einer solchen Form ge-
währt werden, daß dem Unternehmen keine überschüssige Li-
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quidität zufließt, die es zu einem aggressiven und marktver-
zerrenden Verhalten in Geschäftsbereichen verwenden könnte,
die von dem Umstrukturierungsprozeß nicht betroffen sind.
Die Bundesregierung betrachtet den Verzicht der Belegschaft
auf Weihnachtsgeld im Jahr 1997 und eine reduzierte Ver-
gütung des Geschäftsführers als Beitrag des Investors. Beide
Maßnahmen können kaum als echte Eigenleistung des Investors
angesehen werden. Sie zeigen lediglich, daß der Belegschaft und
dem Geschäftsführer sehr wohl an einer Umstrukturierung des
Unternehmens gelegen ist. Außerdem ist keine der beiden Maß-
nahmen in den Sanierungsplan einbezogen worden. Darüber
hinaus verweist die Bundesregierung auf einen potentiellen In-
vestor, der bereit wäre, 3 850 000 DEM zu investieren. Doch
wie bereits ausgeführt, hat sich dieser Investor nicht förmlich
verpflichtet, diese Investition zu tätigen, sondern beabsichtigt
lediglich, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu tun. Daher kann
diese Absicht nicht als Beitrag des Investors zur Umstrukturie-
rung angesehen werden.

Desweiteren betrachtet die Bundesregierung Eigenmittel des
Unternehmens (Cash-flow) in Höhe von 3 875 000 DEM als
Beitrag des Investors. Die Kommission kann die Innenfinanzie-
rung nicht als Teil des Beitrags des Investors akzeptieren, da
diese weitgehend durch Beihilfemaßnahmen ermöglicht wurde.

Vollständige Durchführung des Umstrukturierungsplans

Aus den vorstehenden Gründen läßt sich zum jetzigen Zeit-
punkt nicht feststellen, ob der privatwirtschaftliche Beitrag zu
dem Umstrukturierungsplan gesichert ist. Daher bezweifelt die
Kommission, daß der Umstrukturierungsplan ordnungsgemäß
durchgeführt wird.

Abschließend erhebt die Kommission Bedenken dazu, ob TGI
für Umstrukturierungsbeihilfen nach den Leitlinien in Betracht
kommen kann. Selbst wenn TGI als Unternehmen in Schwierig-
keiten eingestuft werden könnte, bezweifelt die Kommission,
daß alle Voraussetzungen für die Genehmigung einer Umstruk-
turierungsbeihilfe nach Maßgabe der Leitlinien erfüllt sind.

V. SCHLUSSFOLGERUNG

Daher hat die Kommission beschlossen, in bezug auf folgende
Maßnahme das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
einzuleiten:

� die Entbindung der TGI von der Verpflichtung zur Zahlung
von 4 000 000 DEM des Kaufpreises, der im Rahmen der
am 28. September 1994 und im Dezember 1995 geschlos-
senen Asset-deals vereinbart wurde;

und weist die Bundesrepublik Deutschland darauf hin, daß die-
ses Verfahren alle weiteren Beihilfen einbezieht, die ein und
demselben Unternehmen � auch in geänderter Rechtsform
� genehmigt wurden bzw. genehmigt werden, einschließlich
aller notifizierungspflichtiger Beihilfen, welche die Kommission
anhand der Antwort auf das der Entscheidung beigefügte Aus-
kunftersuchen ermitteln wird.

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen und nach Maß-
gabe der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22.
März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung
von Artikel 88 des EG-Vertrags gibt die Kommission dem be-

treffenden Mitgliedstaat � in diesem Falle der Bundesrepublik
Deutschland � auf, innerhalb eines Monats nach Eingang die-
ses Schreibens alle sachdienlichen Unterlagen, Informationen
und Angaben zu übermitteln, damit die Vereinbarkeit der Bei-
hilfe an die Technische Glaswerke Ilmenau GmbH mit dem
Gemeinsamen Markt geprüft werden kann. Die Kommission
gibt der Bundesregierung auf, sich zu allen vorstehenden Be-
denken zu äußern und insbesondere folgende Fragen hinrei-
chend detailliert zu beantworten:

� Welche genauen Angaben liegen zu der Zahl der Beschäf-
tigten, dem Umsatz und den Vermögenswerten der Unter-
nehmen vor, die von Herrn Geiß entweder direkt oder
indirekt über andere Unternehmen kontrolliert werden?

� Wie hoch ist der gesamte Marktanteil der TGI an den be-
treffenden Erzeugnissen innerhalb und außerhalb der EU
sowie der gesamte Marktanteil der von Herrn Geiß direkt
oder indirekt über andere Beteiligungen kontrollierten Un-
ternehmen auf demselben Markt und auf verwandten Märk-
ten?

� Sind die Summen von 1 800 000 DEM und 50 000 DEM,
die dem Restbetrag des in den beiden Asset-deals verein-
barten Kaufpreises entsprechen, vom Käufer der IGW-Ver-
mögenswerte gezahlt worden?

� Weshalb hat der Käufer der IGW-Vermögenswerte die Mit-
tel, die er nach den von der THA im Asset-deal I festgeleg-
ten Bedingungen hätte aufbringen sollen, nicht bereit-
gestellt?

� Weshalb übernimmt der private Investor im Rahmen des
Asset-deal I die Kosten für die Beseitigung etwaiger Altla-
sten, wenn diese Kosten in der Regel von der THA/BvS
getragen werden?

� Weshalb hat der Käufer der IGW-Vermögenswerte keinen
Nachweis für seinen eigenen Finanzbeitrag zur Umsetzung
des zweiten Asset-deals vorgelegt?

� Kann Deutschland den Nachweis einer unwiderruflichen
Zusage eines privaten Investors erbringen, zu den Umstruk-
turierungskosten einen Beitrag von 3 850 000 DEM zu lei-
sten?

� Aus welcher Quelle stammt der in den Gewinn-und-Verlust
Planzahlen ausgewiesene Verlustausgleich auf Seite 15 des
obengenannten Schreibens vom 1. Dezember 1998?

Übermitteln Sie bitte das Abwicklungshandbuch von IGW

Andernfalls wird die Kommission auf Grundlage der ihr vor-
liegenden Informationen eine Entscheidung erlassen. Die deut-
schen Behörden werden gebeten, dem potentiellen Beihilfeemp-
fänger unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens zu übermit-
teln.

Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland
daran, daß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag aufschiebende Wir-
kung hat und verweist auf Artikel 14 der Ratsverordnung (EG)
Nr. 659/199, wonach jede rechtswidrig gezahlte Beihilfe zu-
rückgefordert werden kann.�

EN29.7.2000 Official Journal of the European Communities C 217/19


